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Anlage II zur SV X/198



Beschlussvorschlag zur Stellungnahme der HWK Münster vom 15.12.2021 bezüglich 

der 1. Änderung der 4. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes „Eichenkamp“ 

im Ortsteil Osterwick 

  

Anlage II zur SV X/198 

 
Der Hinweis, dass die Festsetzungen zum Einzelhandelsausschluss nicht den heute üblichen 

Standards entsprechen, wird zur Kenntnis genommen.  

Der Anregung, diese im Rahmen des vorliegenden Verfahrens anzupassen, wird allerdings 

nicht gefolgt. Das vorliegende Änderungsverfahren dient lediglich der Anpassung der 

Festsetzungen zur Gebäudehöhe sowie der gewerblichen Bauflächen im Hinblick auf eine 

geplante Betriebserweiterung in einem kleinen Teil des Bebauungsplanes. 

Die Festsetzungen zum Einzelhandelsausschluss betreffen jedoch den Bebauungsplan 

Eichenkamp insgesamt. Insofern soll die Anpassung dieser Festsetzung entsprechend den 

Aussagen des Einzelhandelskonzeptes der Gemeinde Rosendahl zu einem späteren 

Zeitpunkt in einem gesonderten Änderungsverfahren, welches sich auf den gesamten 

Bebauungsplan bezieht, erfolgen.  

 

 

Die Anregung wird nicht berücksichtigt.  

 


